
Erklärung des Präsidenten der Schweizer Bischofskonferenz  
zum „Vademecum für die Zusammenarbeit von katholischer Kirche und 

staatskirchenrechtlichen Körperschaften in der Schweiz“ 
 
Angesichts der medialen Debatte um das Dokument der Bischofskonferenz zur 
Zusammenarbeit mit staatskirchenrechtlichen Körperschaften betont der Präsident der 
Bischofskonferenz, Bischof Markus Büchel, dass sich die Schweizer Bischöfe zum 
heutigen staatskirchenrechtlichen System bekennen. Das Vademecum ist eine 
Diskussionsgrundlage für die Weiterentwicklung des Staatskirchenrechts. Um 
entstandene Irritationen zu überwinden, veröffentlicht der Präsident folgende 
Klarstellung: 

 
 
Anfang März hat die Schweizer Bischofskonferenz ein „Vademecum für die Zusammenarbeit 
von katholischer Kirche und staatskirchenrechtlichen Körperschaften in der Schweiz“ 
verabschiedet. Es handelt sich um die Empfehlungen einer Fachkommission, welche im 
Auftrag der Schweizer Bischofskonferenz Fragen um die Weiterentwicklung des 
schweizerischen Staatskirchenrechts untersucht hat. 
 
Grundlage für die im Vademecum vorgeschlagenen Schritte ist das Bekenntnis der Schweizer 
Bischöfe zum heutigen System. Die staatskirchenrechtlichen Körperschaften sind für die 
Erfüllung der kirchlichen Aufgaben äusserst wichtig und sollen es in Zukunft auch bleiben. 
So geht unser Dank an alle Katholikinnen und Katholiken, welche sich als getaufte Gläubige 
und als von den Mitgliedern unserer Kirche demokratisch gewählte Mandatsträger in den 
staatskirchenrechtlichen Strukturen zum Wohl unserer Kirche einsetzen. 
Wir sind froh, auf ihre Sachkompetenz und ihr vielfältiges Engagement zählen zu dürfen. Von 
Interpretationen, wonach sie ihre Aufgabe in diesen Gremien nicht als Glied der Kirche, 
sondern ‚nur‘ als Bürger des Staates wahrnähmen, distanziere ich mich in aller Form.  
 
Das Dokument der Fachkommission enthält auf theoretischer Ebene Anregungen, wie das 
Staatskirchenrecht in der Schweiz weiterentwickelt werden kann. Wenn ein Bischof nun 
konkrete Schritte in diese Richtung anstösst, gilt es, im Einvernehmen mit den 
staatskirchenrechtlichen Körperschaften die notwendigen Anpassungen an die Realität 
vorzunehmen.  
 
Dass durch unsere unglückliche Kommunikation einseitige Meldungen zu diesem Dokument 
veröffentlicht wurden, bedauern wir sehr, ebenso die dadurch entstandenen Irritationen. Das 
Vademecum ist als Diskussionsgrundlage seitens der Bischöfe gedacht. Die durch dieses 
Dokument angeregte Diskussion soll in Ruhe und Sachlichkeit gemeinsam mit allen 
Beteiligten geführt werden können. Ziel ist es, die bewährte Organisationsform der 
katholischen Kirche in der Schweiz gemeinsam in eine gute Zukunft zu führen. 
 
Bischof Markus Büchel, Präsident der Schweizer Bischofskonferenz 
 


